
 
 

Protokollauszug 
aus der 

13. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Hauptausschusses  
vom 11.03.2015 

 
öffentlich 
Top 3 Genehmigung einer außerplanmäßigen Aufwendung aufgrund der Betriebs-

kostenabrechnung 2013 - Produkt Oberstufenzentren 
 
 
15/SVV/0176 
ungeändert beschlossen 

 
Zu dieser Beschlussvorlage besteht kein Redebedarf, so dass sie zur Abstimmung gestellt wird: 
 
Der Hauptausschuss beschließt:: 
 

Für die Nachzahlung der Betriebskosten gemäß Betriebskostenabrechnung 2013 des 
Kommunalen Immobilienservice für die in kommunaler Trägerschaft befindlichen Ober-
stufenzentren der LHP wird der Mehraufwand i.H.v. 112.721,49 € im Produkt 23100  
„Oberstufenzentren“ Sachkonto 5493909 periodenfremder ordentlicher Aufwand – Be-
triebskosten an KIS im Haushaltsjahr 2014 genehmigt. 
 
Eine Deckung erfolgt durch die Inanspruchnahme einer Rückstellung. Diese ist im Rah-
men des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 zu bilden. Die dafür erforderlichen außer-
planmäßigen Zuführungen zu der Rückstellung werden durch Minderaufwendungen im 
Deckungskreis 2119 der „Mieten an KIS“ Produkt 21800 Sachkonto 5231500 Mieten an 
KIS im Haushaltsjahr 2013 gedeckt. 

Abstimmungsergebnis: 
einstimmig angenommen.  
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BESCHLUSS 
der 13. öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 

Hauptausschusses am 11.03.2015 

 
 
 Genehmigung einer außerplanmäßigen Aufwendung aufgrund der 

Betriebskostenabrechnung 2013 - Produkt Oberstufenzentren 
Vorlage: 15/SVV/0176 

  
  

Für die Nachzahlung der Betriebskosten gemäß Betriebskostenabrechnung 2013 
des Kommunalen Immobilienservice für die in kommunaler Trägerschaft 
befindlichen Oberstufenzentren der LHP wird der Mehraufwand i.H.v. 112.721,49 € 
im Produkt 23100  „Oberstufenzentren“ Sachkonto 5493909 periodenfremder 
ordentlicher Aufwand – Betriebskosten an KIS im Haushaltsjahr 2014 genehmigt. 
 
Eine Deckung erfolgt durch die Inanspruchnahme einer Rückstellung. Diese ist im 
Rahmen des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 zu bilden. Die dafür 
erforderlichen außerplanmäßigen Zuführungen zu der Rückstellung werden durch 
Minderaufwendungen im Deckungskreis 2119 der „Mieten an KIS“ Produkt 21800 
Sachkonto 5231500 Mieten an KIS im Haushaltsjahr 2013 gedeckt. 

 
 
 Abstimmungsergebnis: 

einstimmig angenommen.  
 

 
 
 
 
Gemäß § 22 Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) waren keine Mitglieder 
des Hauptausschusses von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. Die 
Übereinstimmung des Beschlusses mit dem Wortlaut in der Niederschrift wird amtlich 
beglaubigt. 
 
Dem Beschluss werden _4_ Seiten beigefügt. 
 
 
 
Potsdam, den 12. März 2015  Ziegenbein 
  Leiterin des Büros 
 
 

Stempel 
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